
(Muster-) Berufsordnung für die deutschen 
Ärztinnen und Ärzte 

in der Fassung der Beschlüsse des 100. Deutschen Ärztetages 1997 in Eisenach; 
geändert durch die Beschlüsse des 103. Deutschen Ärztetages 2000 in Köln; geän-
dert durch die Beschlüsse des 105. Deutschen Ärztetages 2002 in Rostock; geän-
dert durch die Beschlüsse des 106. Deutschen Ärztetages 2003 in Köln; geändert 
durch die Beschlüsse des 107. Deutschen Ärztetages 2004 in Bremen; geändert 
durch den Beschluss des Vorstands der Bundesärztekammer am 24.11.2006. 

Gelöbnis 

Für jede Ärztin und jeden Arzt gilt folgendes Gelöbnis: 
 
„Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich, 
mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. 
 
Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde aus-
üben. 
 
Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit meiner Patien-
tinnen und Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns sein. 
 
Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der 
Patientin oder des Patienten hinaus wahren. 
 
Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die edle Überliefe-
rung des ärztlichen Berufes aufrechterhalten und bei der Ausübung 
meiner ärztlichen Pflichten keinen Unterschied machen weder nach 
Religion, Nationalität, Rasse noch nach Parteizugehörigkeit oder 
sozialer Stellung. 
 
Ich werde jedem Menschenleben von der Empfängnis an Ehrfurcht 
entgegenbringen und selbst unter Bedrohung meine ärztliche Kunst 
nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit anwenden. 
 
Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern sowie Kolleginnen und 
Kollegen die schuldige Achtung erweisen. Dies alles verspreche ich 
auf meine Ehre.“ 
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A. Präambel 

 Die auf der Grundlage der Kammer- und Heilberufsgesetze beschlossene Berufs-
ordnung stellt die Überzeugung der Ärzteschaft zum Verhalten von Ärztinnen und 
Ärzten gegenüber den Patientinnen und Patienten, den Kolleginnen und Kollegen, 
den anderen Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen sowie zum Verhal-
ten in der Öffentlichkeit dar. Dafür geben sich die deutschen Ärztinnen und Ärzte 
die nachstehende Berufsordnung. Mit der Festlegung von Berufspflichten der Ärz-
tinnen und Ärzte dient die Berufsordnung zugleich dem Ziel, 

 das Vertrauen zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten 
zu erhalten und zu fördern; 

 die Qualität der ärztlichen Tätigkeit im Interesse der Gesundheit der Bevölke-
rung sicherzustellen; 

 die Freiheit und das Ansehen des Arztberufes zu wahren; 
 berufswürdiges Verhalten zu fördern und berufsunwürdiges Verhalten zu ver-

hindern. 

B. Regeln zur Berufsausübung 

I. GRUNDSÄTZE 

§ 1 
Aufgaben der Ärztinnen und Ärzte 

(1) Ärztinnen und Ärzte dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen und der 
Bevölkerung. Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe. Er ist seiner Natur nach ein 
freier Beruf. 

(2) Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist es, das Leben zu erhalten, die Gesundheit 
zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu 
leisten und an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ih-
re Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken. 

 
§ 2 

Allgemeine ärztliche Berufspflichten 

(1) Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der 
ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine Grundsätze aner-
kennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit ihren Aufga-
be nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. 

(2) Ärztinnen und Ärzte haben ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ih-
nen bei ihrer Berufsausübung entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. 
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(3) Zur gewissenhaften Berufsausübung gehören auch die Grundsätze korrekter 
ärztlicher Berufsausübung in Kapitel C. 

(4) Ärztinnen und Ärzte dürfen hinsichtlich ihrer ärztlichen Entscheidungen keine 
Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen. 

(5) Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, sich über die für die Berufsausübung 
geltenden Vorschriften unterrichtet zu halten. 

(6) Unbeschadet der in den nachfolgenden Vorschriften geregelten besonderen 
Auskunfts- und Anzeigepflichten haben Ärztinnen und Ärzte auf Anfragen der 
Ärztekammer, welche diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben bei der Be-
rufsaufsicht an die Ärztinnen und Ärzte richtet, in angemessener Frist zu antwor-
ten. 

 
§ 3 

Unvereinbarkeiten 

(1) Ärztinnen und Ärzten ist neben der Ausübung ihres Berufs die Ausübung einer 
anderen Tätigkeit untersagt, welche mit den ethischen Grundsätzen des ärztlichen 
Berufs nicht vereinbar ist. Ärztinnen und Ärzten ist auch verboten, ihren Namen in 
Verbindung mit einer ärztlichen Berufsbezeichnung in unlauterer Weise für ge-
werbliche Zwecke herzugeben. Ebenso wenig dürfen sie zulassen, dass von ihrem 
Namen oder vom beruflichen Ansehen der Ärztinnen und Ärzte in solcher Weise 
Gebrauch gemacht wird. 

(2) Ärztinnen und Ärzten ist untersagt, im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer 
ärztlichen Tätigkeit Waren und andere Gegenstände abzugeben oder unter ihrer 
Mitwirkung abgeben zu lassen sowie gewerbliche Dienstleistungen zu erbringen 
oder erbringen zu lassen, soweit nicht die Abgabe des Produkts oder die Dienst-
leistung wegen ihrer Besonderheiten notwendiger Bestandteil der ärztlichen The-
rapie sind. 

 
§ 4 

Fortbildung 

(1) Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf ausüben, sind verpflichtet, sich in dem 
Umfange beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu ih-
rer Berufsausübung erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist. 

(2) Auf Verlangen müssen Ärztinnen und Ärzte ihre Fortbildung nach Absatz 1 
gegenüber der Ärztekammer durch ein Fortbildungszertifikat einer Ärztekammer 
nachweisen. 

 
§ 5 

Qualitätssicherung 

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, an den von der Ärztekammer eingeführten 
Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der ärztlichen Tätigkeit teilzunehmen und 
der Ärztekammer die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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§ 6 
Mitteilung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, die ihnen aus ihrer ärztlichen Behandlungs-
tätigkeit bekannt werdenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen der Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärzteschaft mitzuteilen (Fachausschuss der Bun-
desärztekammer). 

II. PFLICHTEN GEGENÜBER PATIENTINNEN UND PATIENTEN 

§ 7 
Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln 

(1) Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und 
unter Achtung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte der Patientinnen 
und Patienten, insbesondere des Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen. 

(2) Ärztinnen und Ärzte achten das Recht ihrer Patientinnen und Patienten, die 
Ärztin oder den Arzt frei zu wählen oder zu wechseln. Andererseits sind  von 
Notfällen oder besonderen rechtlichen Verpflichtungen abgesehen  auch Ärztin-
nen und Ärzte frei, eine Behandlung abzulehnen. Den begründeten Wunsch der 
Patientin oder des Patienten, eine weitere Ärztin oder einen weiteren Arzt zuzu-
ziehen oder einer anderen Ärztin oder einem anderen Arzt überwiesen zu werden, 
soll die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt in der Regel nicht ableh-
nen. 

(3) Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere 
auch Beratung, weder ausschließlich brieflich noch in Zeitungen oder Zeitschrif-
ten noch ausschließlich über Kommunikationsmedien oder Computerkommunika-
tionsnetze durchführen. 

(4) Angehörige von Patientinnen und Patienten und andere Personen dürfen bei 
der Untersuchung und Behandlung anwesend sein, wenn die verantwortliche Ärz-
tin oder der verantwortliche Arzt und die Patientin oder der Patient zustimmen. 

 
§ 8 

Aufklärungspflicht 

Zur Behandlung bedürfen Ärztinnen und Ärzte der Einwilligung der Patientin oder 
des Patienten. Der Einwilligung hat grundsätzlich die erforderliche Aufklärung im 
persönlichen Gespräch vorauszugehen. 
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§ 9 
Schweigepflicht 

(1) Ärztinnen und Ärzte haben über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Ärztin 
oder Arzt anvertraut oder bekannt geworden ist  auch über den Tod der Patientin 
oder des Patienten hinaus  zu schweigen. Dazu gehören auch schriftliche Mittei-
lungen der Patientin oder des Patienten, Aufzeichnungen über Patientinnen und 
Patienten, Röntgenaufnahmen und sonstige Untersuchungsbefunde. 

(2) Ärztinnen und Ärzte sind zur Offenbarung befugt, soweit sie von der Schwei-
gepflicht entbunden worden sind oder soweit die Offenbarung zum Schutze eines 
höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeige-
pflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzliche Vorschriften die Schweigepflicht 
der Ärztin oder des Arztes einschränken, soll die Ärztin oder der Arzt die Patientin 
oder den Patienten darüber unterrichten. 

(3) Ärztinnen und Ärzte haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Per-
sonen, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der ärztlichen Tätigkeit teilnehmen, 
über die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit zu belehren und dies schriftlich 
festzuhalten. 

(4) Wenn mehrere Ärztinnen und Ärzte gleichzeitig oder nacheinander dieselbe 
Patientin oder denselben Patienten untersuchen oder behandeln, so sind sie unter-
einander von der Schweigepflicht insoweit befreit, als das Einverständnis der Pati-
entin oder des Patienten vorliegt oder anzunehmen ist. 

 
§ 10 

Dokumentationspflicht 

(1) Ärztinnen und Ärzte haben über die in Ausübung ihres Berufes gemachten 
Feststellungen und getroffenen Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu 
machen. Diese sind nicht nur Gedächtnisstützen für die Ärztin oder den Arzt, sie 
dienen auch dem Interesse der Patientin oder des Patienten an einer ordnungsge-
mäßen Dokumentation. 

(2) Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen 
grundsätzlich in die sie betreffenden Krankenunterlagen Einsicht zu gewähren; 
ausgenommen sind diejenigen Teile, welche subjektive Eindrücke oder Wahr-
nehmungen der Ärztin oder des Arztes enthalten. Auf Verlangen sind der Patientin 
oder dem Patienten Kopien der Unterlagen gegen Erstattung der Kosten herauszu-
geben. 

(3) Ärztliche Aufzeichnungen sind für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss 
der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften eine 
längere Aufbewahrungspflicht besteht. 

(4) Nach Aufgabe der Praxis haben Ärztinnen und Ärzte ihre ärztlichen Aufzeich-
nungen und Untersuchungsbefunde gemäß Absatz 3 aufzubewahren oder dafür 
Sorge zu tragen, dass sie in gehörige Obhut gegeben werden. Ärztinnen und Ärzte, 
denen bei einer Praxisaufgabe oder Praxisübergabe ärztliche Aufzeichnungen über 
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Patientinnen und Patienten in Obhut gegeben werden, müssen diese Aufzeichnun-
gen unter Verschluss halten und dürfen sie nur mit Einwilligung der Patientin oder 
des Patienten einsehen oder weitergeben. 

(5) Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern oder anderen Speicherme-
dien bedürfen besonderer Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Verände-
rung, Vernichtung oder unrechtmäßige Verwendung zu verhindern. Ärztinnen und 
Ärzte haben hierbei die Empfehlungen der Ärztekammer zu beachten. 

 
§ 11 

Ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

(1) Mit Übernahme der Behandlung verpflichten sich Ärztinnen und Ärzte den Pa-
tientinnen und Patienten gegenüber zur gewissenhaften Versorgung mit geeigne-
ten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. 

(2) Der ärztliche Berufsauftrag verbietet es, diagnostische oder therapeutische Me-
thoden unter missbräuchlicher Ausnutzung des Vertrauens, der Unwissenheit, der 
Leichtgläubigkeit oder der Hilflosigkeit von Patientinnen und Patienten anzuwen-
den. Unzulässig ist es auch, Heilerfolge, insbesondere bei nicht heilbaren Krank-
heiten, als gewiss zuzusichern. 

 
§ 12 

Honorar und Vergütungsabsprachen 

(1) Die Honorarforderung muss angemessen sein. Für die Bemessung ist die Amt-
liche Gebührenordnung (GOÄ) die Grundlage, soweit nicht andere gesetzliche 
Vergütungsregelungen gelten. Ärztinnen und Ärzte dürfen die Sätze nach der 
GOÄ nicht in unlauterer Weise unterschreiten. Bei Abschluss einer Honorarver-
einbarung haben Ärztinnen und Ärzte auf die Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse der oder des Zahlungspflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

(2) Ärztinnen und Ärzte können Verwandten, Kolleginnen und Kollegen, deren 
Angehörigen und mittellosen Patientinnen und Patienten das Honorar ganz oder 
teilweise erlassen. 

(3) Auf Antrag eines Beteiligten gibt die Ärztekammer eine gutachterliche Äuße-
rung über die Angemessenheit der Honorarforderung ab. 

III. BESONDERE MEDIZINISCHE VERFAHREN UND FORSCHUNG 

§ 13 
Besondere medizinische Verfahren 

(1) Bei speziellen medizinischen Maßnahmen oder Verfahren, die ethische Pro-
bleme aufwerfen und zu denen die Ärztekammer Empfehlungen zur Indikations-
stellung und zur Ausführung festgelegt hat, haben Ärztinnen und Ärzte die Emp-
fehlungen zu beachten. 
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(2) Soweit es die Ärztekammer verlangt, haben Ärztinnen und Ärzte die Anwen-
dung solcher Maßnahmen oder Verfahren der Ärztekammer anzuzeigen. 

(3) Vor Aufnahme entsprechender Tätigkeiten haben Ärztinnen und Ärzte auf 
Verlangen der Ärztekammer den Nachweis zu führen, dass die persönlichen und 
sachlichen Voraussetzungen entsprechend den Empfehlungen erfüllt werden. 

 
§ 14 

Erhaltung des ungeborenen Lebens und Schwangerschaftsabbruch 

(1) Ärztinnen und Ärzte sind grundsätzlich verpflichtet, das ungeborene Leben zu 
erhalten. Der Schwangerschaftsabbruch unterliegt den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Ärztinnen und Ärzte können nicht gezwungen werden, einen Schwanger-
schaftsabbruch vorzunehmen oder ihn zu unterlassen. 

(2) Ärztinnen und Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen oder ei-
ne Fehlgeburt betreuen, haben dafür Sorge zu tragen, dass die tote Leibesfrucht 
keiner missbräuchlichen Verwendung zugeführt wird. 

 
§ 15 

Forschung 

(1) Ärztinnen und Ärzte müssen sich vor der Durchführung biomedizinischer For-
schung am Menschen  ausgenommen bei ausschließlich epidemiologischen For-
schungsvorhaben  durch eine bei der Ärztekammer oder bei einer Medizinischen 
Fakultät gebildeten Ethik-Kommission über die mit seinem Vorhaben verbunde-
nen berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen beraten lassen. Dasselbe gilt vor 
der Durchführung gesetzlich zugelassener Forschung mit vitalen menschlichen 
Gameten und lebendem embryonalen Gewebe. 

(2) Zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und Lehre dürfen der Schwei-
gepflicht unterliegende Tatsachen und Befunde grundsätzlich nur soweit offenbart 
werden, als dabei die Anonymität der Patientin oder des Patienten gesichert ist o-
der diese oder dieser ausdrücklich zustimmt.  

(3) In Publikationen von Forschungsergebnissen sind die Beziehungen der Ärztin 
oder des Arztes zum Auftraggeber und dessen Interessen offenzulegen. 

(4) Ärztinnen und Ärzte beachten bei der Forschung am Menschen die in der De-
klaration von Helsinki des Weltärztebundes niedergelegten ethischen Grundsätze 
für die medizinische Forschung am Menschen. 

 
§ 16 

Beistand für Sterbende 

 Ärztinnen und Ärzte dürfen - unter Vorrang des Willens der Patientin oder des 
Patienten – auf lebensverlängernde Maßnahmen nur verzichten und sich auf die 
Linderung der Beschwerden beschränken, wenn ein Hinausschieben des unver-
meidbaren Todes für die sterbende Person lediglich eine unzumutbare Verlänge-
rung des Leidens bedeuten würde. 
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Ärztinnen und Ärzte dürfen das Leben der oder des Sterbenden nicht aktiv verkür-
zen. Sie dürfen weder ihr eigenes noch das Interesse Dritter über das Wohl der Pa-
tientin oder des Patienten stellen. 

IV. BERUFLICHES VERHALTEN 

1. Berufsausübung 
 

§ 17 
Niederlassung und Ausübung der Praxis 

(1) Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit außerhalb von Krankenhäusern 
einschließlich konzessionierter Privatkliniken ist an die Niederlassung in einer 
Praxis (Praxissitz) gebunden, soweit nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes 
zulassen. 

(2) Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet, über den Praxissitz hinaus an zwei weite-
ren Orten ärztlich tätig zu sein. Ärztinnen und Ärzte haben Vorkehrungen für eine 
ordnungsgemäße Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten an jedem Ort ihrer 
Tätigkeiten zu treffen. 

(3) Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit im Umherziehen ist berufs-
rechtswidrig. Zum Zwecke der aufsuchenden medizinischen Gesundheitsversor-
gung kann die Ärztekammer auf Antrag der Ärztin oder des Arztes von der Ver-
pflichtung nach Absatz 1 Ausnahmen gestatten, wenn sichergestellt ist, dass die 
beruflichen Belange nicht beeinträchtigt werden und die Berufsordnung beachtet 
wird. 

(4) Der Praxissitz ist durch ein Praxisschild kenntlich zu machen. Ärztinnen und 
Ärzte haben auf ihrem Praxisschild 

 den Namen, 
 die (Fach-) Arztbezeichnung, 
 die Sprechzeiten sowie 
 ggf. die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft gem. § 18 a  

anzugeben. 

Ärztinnen und Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig werden, 
können von der Ankündigung ihres Praxissitzes durch ein Praxisschild absehen, 
wenn sie dies der Ärztekammer anzeigen. 

(5) Ort und Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeiten am Praxissitz sowie die Auf-
nahme weiterer Tätigkeiten und jede Veränderung haben Ärztinnen und Ärzte der 
Ärztekammer unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 18 
Berufliche Kooperationen 

(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen sich zu Berufsausübungsgemeinschaften, Organi-
sationsgemeinschaften, Kooperationsgemeinschaften und Praxisverbünden zu-
sammenschließen. Der Zusammenschluss zur gemeinsamen Ausübung des Arzt-
berufs kann zum Erbringen einzelner Leistungen erfolgen, sofern er nicht lediglich 
einer Umgehung des § 31 dient. Eine Umgehung liegt insbesondere vor, wenn sich 
der Beitrag der Ärztin oder des Arztes auf das Erbringen medizinisch-technischer 
Leistungen auf Veranlassung der übrigen Mitglieder einer Teil-Berufsausübungs-
gemeinschaft beschränkt oder der Gewinn ohne Grund in einer Weise verteilt 
wird, die nicht dem Anteil der von ihnen persönlich erbrachten Leistungen ent-
spricht. Die Anordnung einer Leistung, insbesondere aus den Bereichen der La-
bormedizin, der Pathologie und der bildgebenden Verfahren, stellt keinen Leis-
tungsanteil im Sinne des Satzes 3 dar. Verträge über die Gründung von Teil-
Berufsausübungsgemeinschaften sind der Ärztekammer vorzulegen. 
 

(2) Ärztinnen und Ärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemeinsam in allen für 
den Arztberuf zulässigen Gesellschaftsformen ausüben, wenn ihre eigenverant-
wortliche, medizinisch unabhängige sowie nicht gewerbliche Berufausübung ge-
währleistet ist. Bei beruflicher Zusammenarbeit, gleich in welcher Form, hat jede 
Ärztin und jeder Arzt zu gewährleisten, dass die ärztlichen Berufspflichten ein-
gehalten werden. 

(3) Die Zugehörigkeit zu mehreren Berufausübungsgemeinschaften ist zulässig. 
Die Berufsausübungsgemeinschaft erfordert einen gemeinsamen Praxissitz. Eine 
Berufsausübungsgemeinschaft mit mehreren Praxissitzen ist zulässig, wenn an 
dem jeweiligen Praxissitz verantwortlich mindestens ein Mitglied der Berufsaus-
übungsgemeinschaft hauptberuflich tätig ist. 

(4) Bei allen Formen der ärztlichen Kooperation muss die freie Arztwahl gewähr-
leistet bleiben. 

(5) Soweit Vorschriften dieser Berufsordnung Regelungen des Partnerschaftsge-
sellschaftsgesetzes (Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier 
Berufe [PartGG] vom 25.07.1994 - BGBl. I S. 1744) einschränken, sind sie vor-
rangig aufgrund von § 1 Absatz 3 PartGG. 

(6) Alle Zusammenschlüsse nach Absatz 1 sowie deren Änderung und Beendi-
gung sind der zuständigen Ärztekammer anzuzeigen. Sind für die beteiligten Ärz-
tinnen und Ärzte mehrere Ärztekammern zuständig, so ist jede Ärztin und jeder 
Arzt verpflichtet, die für ihn zuständige Kammer auf alle am Zusammenschluss 
beteiligten Ärztinnen und Ärzte hinzuweisen. 
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§ 18 a 
Ankündigung von Berufsausübungsgemeinschaften 

und sonstige Kooperationen 

(1) Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärztinnen und Ärzten sind  unbe-
schadet des Namens einer Partnerschaftsgesellschaft oder einer juristischen Person 
des Privatrechts  die Namen und Arztbezeichnungen aller in der Gemeinschaft 
zusammengeschlossenen Ärztinnen und Ärzte sowie die Rechtsform anzukündi-
gen. Bei mehreren Praxissitzen ist jeder Praxissitz gesondert anzukündigen. 
§ 19 Absatz 4 gilt entsprechend. Die Fortführung des Namens einer/eines nicht 
mehr berufstätigen, einer/eines ausgeschiedenen oder verstorbenen Partnerin/Part-
ners ist unzulässig. 

(2) Bei Kooperationen gemäß § 23 b muss sich die Ärztin oder der Arzt in ein ge-
meinsames Praxisschild mit den Kooperationspartnern aufnehmen lassen. Bei 
Partnerschaften gemäß § 23 c darf die Ärztin oder der Arzt, wenn die Angabe sei-
ner Berufsbezeichnung vorgesehen ist, nur gestatten, dass die Bezeichnung „Ärz-
tin“ oder „Arzt“ oder eine andere führbare Bezeichnung angegeben wird. 

(3) Zusammenschlüsse zu Organisationsgemeinschaften dürfen angekündigt wer-
den. Die Zugehörigkeit zu einem Praxisverbund gemäß § 23 d kann durch Hinzu-
fügen des Namens des Verbundes angekündigt werden. 

 
§ 19 

Beschäftigung angestellter Praxisärztinnen und -ärzte 

(1) Ärztinnen und Ärzte müssen die Praxis persönlich ausüben. Die Beschäftigung 
ärztlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis setzt die Leitung der Pra-
xis durch die niedergelassene Ärztin oder den niedergelassenen Arzt voraus. Die 
Ärztin oder der Arzt hat die Beschäftigung der ärztlichen Mitarbeiterin oder des 
Mitarbeiters der Ärztekammer anzuzeigen. 

(2) In Fällen, in denen der Behandlungsauftrag der Patientin oder des Patienten 
regelmäßig nur von Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachgebiete gemein-
schaftlich durchgeführt werden kann, darf eine Fachärztin oder ein Facharzt als 
Praxisinhaberin oder Praxisinhaber die für sie oder ihn fachgebietsfremde ärztli-
che Leistung auch durch eine angestellte Fachärztin oder einen angestellten Fach-
arzt des anderen Fachgebiets erbringen. 

(3) Ärztinnen und Ärzte dürfen nur zu angemessenen Bedingungen beschäftigt 
werden. Angemessen sind insbesondere Bedingungen, die der beschäftigten Ärztin 
oder dem beschäftigten Arzt eine angemessene Vergütung gewähren sowie ange-
messene Zeit zur Fortbildung einräumen und bei der Vereinbarung von Wettbe-
werbsverboten eine angemessene Ausgleichszahlung vorsehen. 

(4) Über die in der Praxis tätigen angestellten Ärztinnen und Ärzte müssen die Pa-
tientinnen und Patienten in geeigneter Weise informiert werden. 
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